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Auf ein Wort…  
zum Bericht „Haushalt 2021 mehrheitlich beschlossen“ 

„Liebe Niederziererinnen  

und Niederzierer, 

das Abstimmungsergebnis über die Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 
2021 in der letzten Sitzung des Gemeinderates hat mich verwundert. 

Schade, dass die Mitglieder der CDU-Fraktion nach meiner Einbringung des Haus-
halts am 21. Januar dieses Jahres bis zum heutigen Tage nicht einen einzigen 
Alternativvorschlag zum Haushalt gemacht haben, diesen aber dennoch nicht mit-
getragen haben. 

Gelegenheit bestand hierzu vielfach in den mehr als 2 Monaten bis zur Verabschiedung.  

Über konkrete Vorschläge hätten wir gemeinsam gerne beraten können!  

Auch bei der Haushaltsberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 25. Februar gab es keine Fragen, keine 
Kritikpunkte und keiner lei Verbesserungsvorschläge.  
Sie kennen meinen Leitsatz: „Eine gute Idee muss eine gute Idee bleiben, egal von wem sie kommt.“  

Leider kam jedoch keine Idee. 

An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass der Gemeinderat bereits im Jahr 2019 die exakt von mir nur noch 
für den Haushalt 2021 übernommenen Steuererhöhungen in der mittelfristigen Finanzplanung EINSTIMMIG vorge-
sehen hatte. 

Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze fällt in eine nicht einfache Zeit. Aber auch in schweren Zeiten möchte ich 
die Finanzen der Gemeinde verantwortungsbewusst in Ordnung halten. Dafür sind aus meiner Sicht, die vom Rat 
bereits im Jahr 2019 vorgesehenen und nunmehr beschlossenen moderaten Hebesatzerhöhungen notwendig. Die 
Alternative wäre eine weitere Erhöhung des strukturellen Defizits und die Aufnahme eines Kredites gewesen. Diese 
Maßnahmen jedoch hätten dann auch wieder spätere Generationen belastet. 

Ein Beispiel für die aus meiner Sicht moderate Steuerhöhung: Ein Hausbesitzer zahlt durch die Anhebung der 
Grundsteuer B von 520 auf 580 Punkte (bei einer Grundstücksgröße von 600 Quadratmetern, Baujahr 2000) monat-
lich in diesem Fall 4,30 Euro mehr. 

Gemeinsames Ziel von Rat und Verwaltung muss es sein, wieder strukturell ausgeglichene Haushalte auf-
zustellen. Da die Schere zwischen Aufwendungen und Erträgen immer weiter auseinandergeht (Aufwendungen 
steigen permanent in allen Bereichen, die Erträge stagnieren meist oder sinken) sind die jetzt beschlossenen Hebe-
satzerhöhungen notwendig, denn ansonsten müssten die Anhebungen in künftigen Jahren umso höher ausfallen. 

Da der Haushalt der Gemeinde Niederzier nur rd. 900.000 Euro an freiwilligen Aufwendungen (darunter u. a. die 
Zuschüsse zur Musikschule, die Zuschüsse für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen, die Finan-
zierung des Ferienprogramms, die Finanzierung der Kultur- und Seniorenveranstaltungen usw.) ausweist, wäre 
auch mit einem kompletten Verzicht auf diese Aufwendungen der Haushalt nicht auszugleichen.  

Bliebe noch der Abbau von Standards. Zum Beispiel bei der Unterhaltung von Straßen und Grünanlagen usw. Diese 
Dinge machen unsere Gemeinde attraktiv und lebenswert. Daher möchte ich sie erhalten! 
Als Bürgermeister trage ich gemeinsam mit dem Rat die Finanzverantwortung für unsere Gemeinde und nehme den 
mehrheitlichen Beschluss über den Haushalt so zur Kenntnis.  

Dieser Beschluss legitimiert uns nunmehr, die geplanten Maßnahmen – WIR investieren in 2021 rund  
5,3 Millionen Euro in die Fortentwick lung der Gemeinde - weiter voranzutreiben und Niederzier - ohne zu hohe 
Belastungen für künftige Generationen - maßvoll weiterzuent wickeln. 

Bleiben Sie gesund!“ 

Viele Grüße aus dem Rathaus 

Ihr 

Frank Rombey 
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Haushalt 2021 mehrheitlich beschlossen 
-Realsteuerhebesätze werden erhöht- 

In seiner Sitzung am 25.03.2021 hat der Rat der Gemeinde Niederzier den Haushalt 2021 abschließend beraten und dann 
mehrheitlich mit den Stimmen der SPD und der Grünen beschlossen.  

Der Haushalt schließt mit einem Defizit von 1.596.700 € ab und kann durch die Entnahme eines gleichhohen Betrages aus 
der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.  

Den Corona-bedingten Einbrüchen, vor allem bei der Gewerbe- und Einkommensteuer, kann die Gemeinde durch die Möglich-
keit der Buchung eines außerordentlichen Ertrags (1.612.440 €) nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz entgegenwirken. 

Um auch zukünftig eine seriöse Haushaltspolitik sicherzustellen, hat die Verwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, die 
bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 vorgesehenen moderaten und SEINERZEIT EINSTIMMIG VOM GEMEINDERAT VOR-
GESEHENEN Hebesatzerhöhungen ab dem Jahr 2021 in den Haushaltsentwurf einzubringen.  

Diese Erhöhungen wurden dann gemeinsam mit dem Haushalt 2021 wie folgt MEHRHEITLICH beschlossen: 

Grundsteuer A                          von 370 v. H.                auf 430 v. H. 
Grundsteuer B                          von 520 v. H.                 auf 580 v. H. 
Gewerbesteuer                        von 495 v. H.                 auf 520 v. H. 
Diese Hebesatzerhöhungen ergeben in Summe Mehrerträge in Höhe von rd. 610.000 €. Ohne diese Anhebungen hätte das 
Haushaltsdefizit 2021 über 2 Mio. € betragen und dieser Betrag hätte auch zusätzlich bei den Liquiden Mitteln gefehlt. Kon-
sequenz daraus wäre auf jeden Fall die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits gewesen (der zu gegebener Zeit auch und 
natürlich wieder zurückgezahlt werden muss).  
Wie die beigefügte Auflistung der Hebesätze 2020 aus dem Kreis Düren zeigt, hat die Gemeinde z. B. bei der Grundsteuer B 
trotz der Erhöhung weiterhin vergleichsweise den zweitgeringsten Hebesatz und liegt auch deutlich unter dem Durch-
schnittswert aller Kommunen. Da einige Kommunen auch in 2021 ihre Hebesätze anheben müssen, liegt dieser Durch-
schnittswert bei der Grundsteuer B inzwischen bei über 700 v. H.. 

Der Haushalt 2021 stellt für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen, für Straßenbeleuchtung, 
Kanäle, Kläranlagen, Wasserläufe und Grünanlagen rd. 5,8 Mio. € zur Verfügung, um die Infrastruktur der Gemeinde Nieder-
zier weiterhin in einem einwandfreien Zustand zu erhalten.  
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Öffentliche Bekanntmachung 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN                              Zeughausstraße 2 - 10 
Dezernat 33                                                     50667 Köln 
– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung –    
FLURBEREINIGUNG HAMBACH-WEST             Tel.: 0221/147-2033 
Az.:      – 33.42 - 14 06 3 –                             05. März 2021 

Ladung zur Bekanntgabe 
des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan  

Hambach–West 
Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West hat die Bezirksregierung 
Köln als Flurbereinigungsbehörde den Nachtrag 1 zum Flurbereini-
gungsplan aufgestellt. 
Gemäß § 59 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 60 des Flurbereinigungsgesetzes - 
FlurbG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. 
I S. 2794), finden zur Vorlage des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungs-
plan folgende Termine statt, zu denen die betroffenen Beteiligten  
geladen werden: 
1. Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan (Offen -

legungstermin); 
2. Anhörung der Teilnehmer und Nebenbeteiligten über den bekannt-

gegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Anhörungs -
termin). 

1. Offenlegungstermin 
Der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Textteil, Nachweise und 
Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG zur Einsichtnahme für die davon 
betroffenen Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) offen von 

Montag, den 10.05.2021 bis Mittwoch, den 12.05.2021 
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG, 
Oberstraße 45, 52399 Merzenich-Morschenich. 

An diesen Tagen stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde 
(Bezirksregierung Köln, Dezernat 33) zur Erteilung von Auskünften zur 
Verfügung. 
Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, vorab 
einen persönlichen Termin unter der Rufnummer 0221-1473302 
oder per E-Mail an hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de abzustim-
men. 
Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude 
die Maskenpflicht und der Mindestabstand (1,50 m) gelten. 

Beteiligte können in diesem Termin oder vorab telefonisch bzw. mittels 
E-Mail den Antrag stelen, sich die neue Feldeinteilung in der Örtlichkeit 
anzeigen und erläutern zu lassen. 
Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG 
als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flur-
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und gemäß § 10 Nr. 2 
FlurbG die Nebenbeteiligten. Zu den Nebenbeteiligten des Flurberein-
igungsverfahrens zählen: 
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke 

vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für 

gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurberei -
nigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst 
oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persön lichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis 
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder 
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurbe -
reinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

Die Teilnehmer erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flur-
bereinigungsplan in Form des Bodenordnungsnachweises, der die von 
ihnen eingebrachten Grundstücke (Einlagenachweis) sowie ihre neuen 
Grundstücke und das Verhältnis ihrer Gesamtabfindung zu dem von 
ihnen Eingebrachten und die Ausgleiche und Entschädigungen nach-
weist (Abfindungsnachweis) mit gesonderter Post. Wenn bei Miteigen-
tum ein/e gemeinsame/r Bevollmächtigte/r bestellt ist, so erhält nur 
diese/r einen Bodenordnungsnachweis. 
Die Nebenbeteiligten erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum 
Flurbereinigungsplan (Nebenbeteiligtennachweis), der ihre aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Rechte und die diesbezüglichen Festsetzungen 
nachweist mit gesonderter Post. An die Stelle der bisher haftenden, im 
Grundbuch eingetragenen alten Grundstücke, treten die im Nebenbe-
teiligtennachweis angegebenen Abfindungsgrundstücke. Rechte, die 
entbehrlich sind, werden durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungs-

An den Kreis Düren wird die Gemeinde Niederzier in 2021 über 14,7 Mio. € für die Kreis- und Jugendamtsumlage über-
weisen müssen. Dies macht 34,57 Prozent  der Gesamtaufwendungen der Gemeinde Niederzier aus. 

Mit dem Haushalt 2021 wurde zudem beschlossen, dass im laufenden Jahr rd. 5,3 Mio. € für Investitionsmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden. Beispielhaft seien genannt: 

-       Erschließung eines Baugebiets 
-       Schaffung weiterer Kindergartenplätze 
-       Planungskosten für eine Bürgerbegegnungsstätte 
-       Finanzierung des Kunstrasenplatzes in Hambach 
-       Schaffung von Wohnraum für Asylsuchende 
-       Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Niederzier / Oberzier 
-       An- und Restfinanzierungskosten für neue Feuerwehrfahrzeuge 
-       Kostenbeteiligung am Breitbandausbau 
-       Erstellung eines Baumkatasters 
-       u.v.m. 

Dies zeigt, dass die Gemeinde selbst in Krisen- und Pandemiezeiten eine Weiterentwicklung im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger verfolgt. 

Nachrichtliche Bekanntmachungen
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plan gelöscht. Rechte, die durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungs-
plan neu begründet werden, sind im Nebenbeteiligtennachweis mit dem 
Hinweis „Vorgesehene Neueintragung“ eingetragen. 
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Finanzamt im 
Rahmen der Grundbuchberichtigung den Abfindungsnachweis – Aus-
gleiche und Entschädigungen – erhält. 
Die Beteiligten werden gebeten, ihre jeweiligen Auszüge aus dem 
Flurbereinigungsplan zu dem Termin mitzubringen. 
Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in den Nachtrag 1 zum Flurbe -
reinigungsplan bitte ich Gebrauch zu machen, weil in dem Anhörungster-
min am 28.05.2021 Einzelauskünfte nicht mehr erteilt werden können. 
2. Anhörungstermin 
Gegen den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan 
können die Beteiligten gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG Widerspruch einle-
gen. Der Widerspruch muss gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung 
des Ausschlusses im Anhörungstermin erhoben werden. 
Die vorgebrachten Widersprüche werden in eine Verhandlungsnieder-
schrift aufgenommen (§ 59 Abs. 4 FlurbG). 
Der Anhörungstermin findet zu der folgenden Zeit statt: 

Freitag, den 28.05.2021 um 10:00 Uhr 
im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG, 

Oberstraße 45, 53299 Merzenich-Morschenich. 
Hierzu werden die Beteiligten bzw. bevollmächtigten Personen geladen. 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, sich 
vorab unter der Rufnummer 0221-1473302 oder per E-Mail an 

hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de anzumelden. 
Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude 

die Maskenpflicht und der Mindestabstand (1,50 m) gelten. 
Besondere Hinweise zum Anhörungstermin: 
• Das Erscheinen zum Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn 

kein Widerspruch gegen den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan 
erhoben werden soll. 

• Terminversäumnis oder Nichtabgabe von Erklärungen im Anhö-
rungstermin gelten als Einverständnis mit den Festsetzungen des 
Flurbereinigungsplanes (§ 134 Abs.1 FlurbG). 

• Widersprüche, die vor oder nach dem Anhörungstermin eingehen, 
können im Hinblick auf § 59 Abs. 2 FlurbG nicht als form- und frist-
gerecht anerkannt werden. 

• Wer Widerspruch erheben will, aber an der Wahrnehmung des 
Anhörungstermins verhindert ist, muss sich durch eine/n Bevoll-
mächtigte/n vertreten lassen. Die Bevollmächtigung muss, soweit 
nicht schon geschehen, schriftlich erfolgen. Die Unterschrift der/des 
Vollmachtgeberin/-gebers muss von einer dazu befugten Behörde 
(in der Regel Städte und Gemeinden) amtlich beglaubigt sein. Die 
Beglaubigung ist kosten- und gebührenfrei gemäß § 108 FlurbG. 
Die bevollmächtigte Person muss diese Vollmacht im Anhörungs -
termin vorlegen. 

Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksregierung Köln bis 
spätestens einen Monat nach dem Termin nachzureichen. 
Vollmachtsvordrucke können bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 
33.42, 50606 Köln unter Angabe des Aktenzeichens 33.42- 14 06 3 - 
und der Ordnungsnummer (ONr.) angefordert, oder unter dem Link: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/ 
33/flurbereinigungsverfahre/form_vollmacht.pdf 
im Internet abgerufen werden. 
Neben dem Formular sind auch „Erläuterungen zum Vollmachtsformu-
lar“ auf der Homepage der Bezirksregierung eingestellt unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/ 
33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachtsformular.pdf 
Das Verschulden eines/r Vertreters/in oder bevollmächtigten Person 
steht dem eigenen Verschulden gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 
Hinweis zum Besitzübergang 
Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den 
gegenüber dem Flurbereinigungsplan geänderten neuen Grundstücken 
wurde einvernehmlich mit den Beteiligten in Einzelverhandlungen geregelt. 

Im Auftrag 
gez. Meul 

Regierungsvermessungsdirektor 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der 
Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/
33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch barrierefrei zur 
Verfügung. 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-
Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbe -
reinigungsverfahren/hambach_west/index.html 

GEBR.BLUM 
Container von 7 bis 33 m3 
Anlieferung von Sand, Splitt, 
Kies, Recycling-Material 
im Container 
Eisen- und Metall- 
großhandel (Annahme 
von Altmetall/Schrott) 

Flach-Container-Dienst 
Entsorgungsfachbetrieb 
52382 Niederzier-Berg 
Telefon (0  24  28) 42  72 / 26  34 · Telefax (0  24  28) 63  96

FAHRZEUGLACKIERUNG 
M E I S T E R B E T R I E B 

• Reparatur von Unfallschäden 
• Abrechnung von Kasko- und Haftpflichtschäden 
• Austausch von Windschutzscheiben 
• kostengünstige Dellenentfernung ohne Lackieren 

Ihr Spezialist für Karosserie und Lack! 
Römerstraße 24 · 52382 Niederzier-Selhausen · Tel.: 0 2428/66 39 

(direkt neben der Aral-Tankstelle)



nur sehr eingeschränkt ihre Freunde sehen und dürfen nur teil-
weise ihre Schule oder den Kindergarten besuchen. Dennoch 
zeigen gerade unsere Jüngsten ein vorbildliches Verhalten und 
große Solidarität! Auch die Eltern und Großeltern leisten seit über 
einem Jahr in sämtlichen Bereichen Großartiges. Auch ihnen gilt 
mein großer Dank.“ 
Um das Verhalten der Kinder zu würdigen, aber gleichzeitig auch dazu 
zu animieren noch weiter durchzuhalten, hat Frank Rombey mit seinem 
Team aus dem Rathaus ein kleines Geschenk organisiert. Alle Kita-
Kinder im Gemeindegebiet haben das Buch „Conni macht Mut in 
Zeiten von Corona“ erhalten. Jedes Grundschulkind kann sich über 
das Buch  „Wir sind auch mit Abstand klasse! - Eine Corona-Schulge-
schichte“ freuen. 
Die Bücher wurden durch Fördermittel und eine zweckgebundene 
Spende finanziert, sodass der Gemeindehaushalt nicht belastet wurde. 
Gleichzeitig bedankt sich die Verwaltung bei der Buchhandlung Thalia 
in Jülich, die über den Verlag Sonderkonditionen erlangen konnte. 

Im Bild: Manuela Viehöver (Leiterin der Abteilung für Bildung, Soziales, 
Kultur und Sport), Bürgermeister Frank Rombey und Eva Schüller 
(Stabstelle für Demografie, Familie und Integration). 
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OGS-Beiträge für den Monat Januar 2021  
werden ausgesetzt  

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit weiterer Kontaktbeschränkun-
gen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie startete am 11.01.2021 
der eingeschränkte Pandemiebetrieb in der Kindertagesbetreuung. Um 
die Eltern in der aktuellen Krise weiter zu entlasten, hatte sich die 
Landes regierung am 08.01.2021 mit den Kommunen darauf verständigt, 
die Elternbeiträge für die Betreuung von Kitas, Kinder tagespflege und 
Offenen Ganztag (einschl. Übermittagsbetreuung) für den Monat 
Januar 2021 zu erlassen.  
Die Gemeinde Niederzier setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf 
Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Benutzung 
der Einrichtung und Angebote der Offenen Ganztagsgrundschule in der 
Gemeinde Niederzier für den Monat Januar 2021 daher aus. Dies 
geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung 
in Anspruch genommen worden ist. Dies hat der Rat der Gemeinde 
Niederzier in seiner Sitzung am 25.03.2021 einstimmig beschlossen. 

Mitteilungen der Verwaltung

Ein Dank in Corona-Zeiten 
Kurz vor Ostern hat sich Bürgermeister Frank Rombey eine besondere 
Aktion einfallen lassen, um jedem Kindergarten- und  Grundschulkind 
eine kleine Freude zu bereiten.  
„Die Kinder sind diejenigen, die besonders unter den alltäglichen 
Einschränkungen der Pandemie leiden. Sie können beispielsweise 
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Gesamtschule Niederzier-Merzenich  
erhält moderne Luftreinigungsgeräte 

Im Rahmen eines NRW-Förderprogramms (FRL-Luft) konnte der Schul-
verband der Gesamtschule Niederzier-Merzenich in den vergangenen 
Tagen sieben hochmoderne mobile Luftreinigungsgeräte anschaffen.  
Diese sollen zukünftig helfen, die Aerosolkonzentration für Klassen- 
und Fachräume einschließlich der Lehrerzimmer sowie Sporthallen, die 
nicht ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen gelüftet werden 
können, zu verringern.  
Für Bürgermeister Frank Rombey, der erst kürzlich zum neuen Schul-
verbandsvorsteher gewählt wurde, ist diese Anschaffung ein weiterer 
wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie: „Die Luftreini-
gungsgeräte ersetzen zwar nicht das notwendige infektionsgerechte 
Lüften, aber sie wirken unterstützend und machen die nicht nur in 
diesen Zeiten so wichtige Schulumgebung etwas sicherer“. 
Neben der Gesamtschule mit den Standorten in Niederzier und Merze-
nich konnten ebenso für die gemeindlichen Grundschulen in Niederzier 
weitere Luftreinigungsgeräte bedarfsgerecht angeschafft werden.   

V. l. n. r.: Stefan Möller (Schulleiter), Georg Gelhausen (stellvertr. Schul-
verbandsvorsteher), Frank Rombey (Schulverbandsvorsteher), Manuela 
Viehöver (Abteilungsleiterin) und Dr. Maria Schoeller (Vorsitzende der 
Schulverbandsversammlung).  

Sandreinigungsmaschine für den Bauhof  
der Gemeinde 

Für die Aufarbeitung der Sandflächen in den Kindergärten sowie im 
Freizeitbereich wird nunmehr seitens des Bauhofes eine Sandreini-
gungsmaschine eingesetzt.  
Mit dieser kompakten und handlichen Sandreinigungsmaschine 
können unsere Bauhofmitarbeiter spontan, schnell und sehr gründlich 
die Sandflächen aufarbeiten, sodass nicht immer wieder ein kompletter 
Sandaustausch in den einzelnen Bereichen notwendig ist. 
Die Aushebung/ Reinigung von Sand kann mit der neu angeschafften 
Maschine flexibel von 4-35 mm ausgeführt werden, sodass Unrat, 
Glasscherben, Flaschen, Dosen, Plastik, Laub, kleine Wurzeln und 
Steine bis zu einer Sandtiefe von 200 mm entfernt werden können.  
Die allgemeine Anforderung der DIN EN1176-1 wird somit erfüllt. Durch 
den Einsatz der Sandreinigungsmaschine wird der Ressourcenver-
brauch minimiert und somit auch unsere Umwelt geschont. Gleichzeitig 
wird der Sand im Zuge der Sandreinigungsarbeiten natürlich gelüftet, 
gereinigt, das bakterielle Gleichgewicht gestärkt und der notwendige 
Fallschutz in den einzelnen Bereichen wiederhergestellt. 

Im Bild von links nach rechts: Bürgermeister Frank Rombey, Gemein-
dearbeiter Andreas Cremer, Bauhofleiter Erwin Rech und Gemeindear-
beiter Sascha Schmitz. 

Suche meinen Ersthelfer (Pagenhau) 
Fahrradunfall an 25.03.2021. 

Bitte bei mir melden. 
Tel.: 02428 / 1696

Hinweis auf bevorstehende verkehrslenkende  
Maßnahmen in der Ortschaft Oberzier 

Im Bereich der Niederzie-
rer Straße im Ortsteil 
Oberzier werden in den 
nächsten Tagen umfang-
reiche Leitungsarbeiten 
durchgeführt, die zur ein-
geschränkten Nutzbar-
keit der Niederzierer 
Straße führen werden. 
So ist zunächst vorgese-
hen, dass zwischen den 
Einfahrten zu den Straßen 
Wasserkall und Helmut-
Schmidt-Straße im Zei-
traum 06.04.2021 bis vor-
aussichtlich 11.04.2021 
die Niederzierer Straße 
nur einspurig befahrbar 

sein wird. Der Verkehr wird an dieser Stelle mittels Lichtsignalan-
lage geregelt. Es wird darum gebeten, die zeitlichen Verzögerun-
gen entsprechend einzuplanen. 
Voraussichtlich ab dem 12.04.2021 bis 23.04.2021 erfolgt eine 
halbseitige Sperrung der Niederzierer Straße zwischen der Straße 
Wasserkall und dem Kreisverkehr Schulstraße/Niederzierer 
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Feuerwehrgerätehaus Niederzier Str./Forstweg mit einer Einbahnstraßenregelung. Diese hat zur 
Folge, dass die Straße in diesem Zeitraum nur aus Richtung 
Niederzier in Richtung Oberzier befahrbar ist. Der in Gegenrich-
tung fließende Verkehr wird über die L 264 umgeleitet. Entspre-
chende Umleitungen werden ausgeschildert.  
Betroffene Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die 
erforderlichen Maßnahmen gebeten.

Veräußerung der ehemaligen Feuerwehr- 
gerätehäuser in Niederzier, Oberzier und  

Huchem-Stammeln 
Durch den Neubau der Feuerwache in der Neuen Mitte in 
Niederzier/Oberzier, entfällt die Nutzung der ehemaligen Feuerwehrge-
rätehäuser der Löschgruppen Niederzier (Treibbach) und Oberzier 
(Siefstraße). Beide Löschgruppen werden nach Fertigstellung des 
neuen Feuerwehrgerätehauses in der Neuen Mitte gemeinsam ihren 
Aufgaben nachgehen.  
Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Huchem-Stammeln wird durch 
den Neubau der Feuer- und Rettungswache an der B56 ebenfalls nicht 
mehr benötigt. 
Daher werden die Feuerwehrgerätehäuser Niederzier, Oberzier und 
Huchem-Stammeln in diesem Jahr veräußert.  
Mit der Veräußerung wurde die RG Rurimmobilien UG, Düren, beauf-
tragt. Die ersten Schritte hierzu wurden bereits in die Wege geleitet; die 
jeweiligen Objekte wurden durch die RG Rurimmobilien UG, gemein-
sam mit der Bauamtsleitung der Gemeinde Niederzier, besichtigt.  
Die Vermarktung des Feuerwehrgerätehauses Huchem-Stammeln läuft 
aktuell über die gängigen Portale; die Feuerwehrgerätehäuser in 
Niederzier und Oberzier werden in naher Zukunft entsprechend veräu-
ßert. Sobald die Veräußerungen konkret anlaufen, werden wir im Amts-
blatt erneut informieren. 
Erste Anfragen können bereits an Herrn Grötzsch unter 02421/33496 
oder per E-Mail an post@rurimmobilien.de, gerichtet werden. Diese 
werden dort zunächst zusammengetragen. 
Feuerwehrgerätehaus Huchem-Stammeln 

Feuerwehrgerätehaus Oberzier 

Mutwillige Zerstörungen im Freizeitpark  
- Zeugen gesucht 

Am Wochenende des 26.03.-28.03.2021 wurden im Freizeitpark in 
Niederzier diverse Abfallbehälter sowie eine Hundekotbeutelstation 
inklusive der Bodenbefestigung gänzlich herausgerissen und mutwillig 
zerstört. Hierbei ist ein erheblicher finanzieller Sachschaden entstanden. 

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers 
führen, wird durch die Gemeinde eine Belohnung in Höhe von 500 € 
ausgesetzt. Hinweise können beim hiesigen Ordnungsamt unter der 
Telefonnummer 02428/84507 mitgeteilt werden.  
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Einladung zur Jagdgenossenschafts- 
versammlung der Jagdgenossenschaft Oberzier 
Am Dienstag, dem 19.04.2021, 19.00 Uhr, findet in der Rentei am Rat-
haus, Rathausstraße 6 in Niederzier, Sitzungssaal I, eine Versammlung 
der Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Oberzier 
statt. Hierzu werden alle Jagdgenossen gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung 
vom 10.09.1980 eingeladen. 
Tagesordnung 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Verlesen und Genehmigung der Niederschrift über die Jagdgenos-

senschaftsversammlung am 21.03.2019 
3. Vorlage der Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 01.04.2018 / 

31.03.2019 sowie 01.04.2019 / 31.03.2020 sowie Bericht der 
Rechnungsprüfer und Entlastungserteilung 

4. Wahl von zwei Rechnungsprüfern 
5. Vorlage, Beratung und Beschlußfassung des Haushaltsplanes für 

die Geschäftsjahre 01.04.2021 bis 31.03.2023 
6. Mitteilungen und Verschiedenes 
Niederzier-Oberzier, den 18. März 2021 
Peter Viehöver 
- Jagdvorsteher - 

Nächstes Erscheinungsdatum 
Das nächste Amtsblatt erscheint am am 23.04.2021. 

Mitteilungen (bitte möglichst als Datei) sind bis  

Donnerstag, den 15.04.2021, 16.00 Uhr   
bei der Gemeindeverwaltung Niederzier,  

Rathausstr. 8, 52382 Niederzier, Neubau, einzureichen. 

Sie haben auch die Möglichkeit ihre Berichte direkt an  
folgende Emailadresse zu senden: 

amtsblatt@niederzier.de 
Bitte beachten Sie bei Ihren Beiträgen folgendes: 

1.) Es wird gebeten, bei eingesandten Textdateien auf Rahmen,  
Schattierungen o. ä. zu verzichten. Die Beiträge werden in einem  

einheitlichen Layout veröffentlicht, weshalb diese Veränderungen beim 
Druck des Amtsblattes keine Berücksichtigung finden können.    

2.) Bitte schreiben Sie keine Beiträge auf Kopfbögen oder ähnliche Vor-
drucke. Auch diese können beim Druck des Amtsblattes nicht berück -
sichtigt werden, was zu umfangreichen Nachbearbeitungen führt. Eine 
einfache Textdatei (im Doc- oder PDF-Format ) ist ausreichend und im 

Sinne einer schnellen Bearbeitung erwünscht. Enthalten Beiträge Fotos, 
so sind diese möglichst schon in den Text zu integrieren und zusätzlich 

als JPG-Datei mit zu übersenden. 
3.) Um eine möglichst reibungslose Bearbeitung Ihrer Beiträge zu 

gewährleisten, werden Sie gebeten, eine Telefonnummer für mögliche 
Rückfragen zu übersenden. So ist sichergestellt, dass im Falle von  

Komplikationen eine schnelle Absprache mit Ihnen möglich ist.  

Wichtiger Hinweis! 
Mit der Einsendung von Bild- und Textmaterial erklärt der Einsender 

automatisch, dass auf Bildern und Texten keine Rechte Dritter 
liegen, die einer Veröffentlichung als Printtext oder in digitaler 

Form entgegenstehen. Verwenden Sie daher im eigenen Interesse 
nur Inhalte, bei denen dies zweifelsfrei sichergestellt ist!  

Private Anzeigen (gewerbliche Anzeigen, Werbung, Danksagun-
gen, Nachrufe etc.) sind kostenpflichtig und bitte direkt an den 

Verlag Porschen & Bergsch zu richten! 

Was ist los
in der Gemeinde

Niederzier

Tipps und Termine 
für die Zeit vom 

10. April 2021 bis  
25. April 2021

Achtung! 
Aufgrund der aktuellen Situation in Sachen „Corona“ ist jegliche 
Veranstaltung bis auf weiteres untersagt.  

Wir gratulieren zum Geburtstag 
14.04.2021 
Frau Johanna Elisabeth Gelzleichter, Bachstr. 231, 52382 Hambach, 

84 Jahre  
15.04.2021 
Herr Hubert Schmitz, Kölnstr. 45, 52382 Niederzier, 82 Jahre 
18.04.2021 
Frau Gerlinda Tuttelberg, Am Weiherhof 23, 52382 Oberzier, 

81 Jahre  
20.04.2021 
Herr Peter Josef Dohmen, Streffenweg 24, 52382 Ellen, 85 Jahre 
21.04.2021 
Frau Anna Maria Rütten, Schillerstr. 1, 52328 Niederzier, 88 Jahre 
23.04.2021 
Frau Christa Waltraud Adamek, Wiesenstr. 15, 52382 Selhausen, 

82 Jahre 
24.04.2021 
Frau Paula Servos, Schlossstr. 80, 52382 Hambach, 83 Jahre 

IMPRESSUM 
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:  
Der Bürgermeister, Rathausstraße 8, 52382 Niederzier, Telefon (0 24 28) 8 40 
Für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil verantwortlich:  
Herausgeber: Porschen & Bergsch, Am Roßpfad 8, 52399 Merzenich 
Telefon (0 24 21) 95 247-92, Telefax 97 24 01, www.porschen-bergsch.de 
Das Amtsblatt erscheint 14-täglich und wird kostenlos an die Haus halte im Gemeindegebiet verteilt.  
Das Amtsblatt ist im Einzelbezug durch den Verlag zu beziehen. Unverlangt eingesandtes Text- und Bild-
material wird nicht zurückgesandt. Vom Herausgeber gestaltete Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht. 
Auflage: 6.700 Exemplare

Ihre Feuerwehr informiert
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Notdienste 

Ärztlicher Notdienst                                                                                                                   Telefon-Nr. 116 117 
Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an den ärztlichen Notdienst, sofern Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist. Die Arztrufzentrale ist wie folgt besetzt: 
a)   Montag/Dienstag und Donnerstag 19.00 - 7.30 Uhr                                                                               b) Mittwoch und Freitag/Weiberfastnacht 13.00 - 7.30 Uhr 
c)   Samstag/Sonntag/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 7.30 - 7.30 Uhr                                       
Besonderheit: Am Wochentag vor einem Feiertag (z. B. Donnerstag vor Karfreitag) ist die Arztnotrufzentrale auf jeden Fall ab 18.00 Uhr besetzt. 
Die Jülicher Notfallpraxis ist erreichbar unter:                                                                         (02461) 620 300 
Die Notfallpraxis Düren, Roonstr. 30 (Nähe Krankenhaus) ist geöffnet: 
Mo, Di + Do 19.00-22.00 Uhr, Mi + Fr + Weiberfastnacht 13.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag/Heiligabend/Silvester/Rosenmontag 8.00-22.00 Uhr 
Der nachfolgende Notdienst ist vorbehaltlich etwaiger Änderungen (über Arztrufzentrale zu erfragen). 

Zentrale zahnärztliche Notdienst-Telefon-Nummer: 01805 – 986700 
Montags, dienstags, donnerstags und freitags: Für den Fall, dass der behandelnde Arzt nicht erreichbar ist, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Mittwochs: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 16.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
Samstags und sonntags sowie an Feiertagen: Sprechzeiten für den zahnärztlichen Notdienst von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Außerhalb der Sprechzeiten ist die Praxis telefonisch rufbereit. 
 
AHPZ (Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum) Kreis Düren: 
Netzwerk Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum spezialisierte Ambulante palliative Versorgung 
Am Weiherhof 23, 52382 Niederzier, Tel. (02428) 9570 155, Ansprechpartner: Daniela Leroy 
Hospizbewegung Düren-Jülich e. V., Ehrenamt-Seelsorge 
Roonstr. 30, 52351 Düren, Tel. (02421) 393220 

Tierärzliche-Notdienst-Nummer: 02423-908541 · www.tieraerztlicher-notdienst-kreisdueren.de 

Apotheken-Notdienst  

Samstag, 10. April 2021                 Rur-Apotheke, Krauthausener Str. 1b, 52355 Düren (Lendersdorf)                                                                         02421/54632 

                                                      Nord Apotheke, Nordstr. 1a, 52428 Jülich                                                                                                                02461 8330 

Sonntag, 11. April 2021                  Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren                                                                                               02421/71260 

                                                      Apotheke Bacciocco Jülich-Koslar, Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar)                                                            02461/58646 

Montag, 12. April 2021                  Markus-Apotheke, Zülpicher Str. 118, 52349 Düren                                                                                                02421/505231 

Dienstag, 13. April 2021                 Reichsadler-Apotheke, Zollhausstr. 65, 52353 Düren (Birkesdorf)                                                                          02421/81914 

Mittwoch, 14. April 2021                Arnoldus-Apotheke, Arnoldusstraße 14, 52353 Düren (Arnoldsweiler)                                                                   02421/5003775 

                                                      Schlossplatz-Apotheke, Römerstr. 7, 52428 Jülich                                                                                                    02461/50415 

Donnerstag, 15. April 2021            Neue-Apotheke, Monschauer Str. 94, 52355 Düren (Rölsdorf)                                                                                02421/61190 

Freitag, 16. April 2021                   Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren                                                                                                   02421/931010 

Samstag, 17. April 2021                 Rosen-Apotheke, Peterstr. 119, 52353 Düren (Merken)                                                                                          02421/81220 

                                                      Rosen-Apotheke, Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier                                                                                     02428/6699 

Sonntag, 18. April 2021                  Bahnhof Apotheke im Medicenter, Arnoldsweiler Straße 21-23, 52351 Düren                                                         02421/15309 

Montag, 19. April 2021                  Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren                                                                                               02421/407830 

Dienstag, 20. April 2021                 Flora-Apotheke, Kölnstr. 48, 52351 Düren                                                                                                               02421/16405 

Mittwoch, 21. April 2021                MAXMO-Apotheke im real Am Ellernbusch, Am Ellernbusch 22, 52355 Düren                                                        02421/223250 

                                                      Post-Apotheke, Kölnstr. 19, 52428 Jülich                                                                                                                 02461/8868 

Donnerstag, 22. April 2021            Ahorn-Apotheke, Valencienner Str. 134, 52355 Düren (Gürzenich)                                                                         02421/968800 

Freitag, 23. April 2021                   Kloster-Apotheke, An Gut Nazareth 8, 52353 Düren (Mariaweiler)                                                                           02421/86928 

Samstag, 24. April 2021                 Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren                                                             02421/13678 

                                                      Rur Apotheke, Kleine Kölnstr. 16, 52428 Jülich                                                                                                        02461/51152 

Sonntag, 25. April 2021                  Arnoldus-Apotheke, Arnoldusstraße 14, 52353 Düren (Arnoldsweiler)                                                                   02421/5003775 

                                                      Apotheke Bacciocco Jülich am Markt, Marktplatz 5, 52428 Jülich                                                                            02461/2513 

(Evtl. Änderungen entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen bzw. dem Notdienstkasten der Apotheke der Dürener und Jülicher Apotheken)  
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Aus den Kindergärten

Am Freitag, den 26.03.2021 bekamen  
wir für jedes Kind eine Überraschung  

aus dem Rathaus. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Bürgermeister Frank 
Rombey für das situationsorientierte Conni-Buch, mit dem er jedem 
Kind eine Freude bereitet hat. 
Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns das Buch angeschaut und 
nicht nur die „Kleinen“ hatten Spaß daran. 
Es bringt den Kindern das Thema „Corona“ näher und erklärt kind- und 
sachgerecht die schwierige Situation. 
Vielen Dank für diese Idee und die lieben Ostergrüße. 

Unser Osterstrauch verbindet! 
Dieses Jahr haben wir eine neue Tradition im Familienzentrum ins 
Leben gerufen. 
Ein großer Osterstrauch im Eingangsbereich lädt Kinder und ihre Eltern 
zum gemeinschaftlichen schmücken ein. Bunte Eier, viele Basteleien 
und kleine Osterhasen verzieren unseren schönen Osterstrauch. Vielen 
lieben Dank an alle Eltern und Kinder fürs Mitmachen! 
An Gründonnerstag besuchte uns der Osterhase. Er versteckte liebevoll 
gebastelte Osterkörbchen, gefüllt mit Schokolade, die die Kinder im 
Außengelände suchen durften. Vorher gab es in den Gruppen ein 
gemütliches Osterfrühstück mit selbst gefärbten Eiern. Als Überra-
schung gab es am Ende noch einen kleinen Hefehasen für Zuhause. 
Wir sind froh, dass wir dieses Jahr mit den Kindern GEMEINSAM Ostern 
feiern konnten.

Familienzentrum 
Nelly Pütz



Taufen, Trauungen, Jubelhochzeiten und Sterbeämter stehen, nach 
Absprache mit den Pfarrbüros in Niederzier oder Merzenich, die Pfarr-
kirchen in Oberzier, Niederzier und Hambach aber auch die Pfarrkirche 
in Merzenich und die Filialkirchen in Golzheim oder Girbelsrath zur Ver-
fügung. 
Wir bitten um Ihr Verständnis!  
Ihr Pfarrer Andreas Galbierz 
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Katholische Gemeinde  
St. Josef Krauthausen in der  

Pfarrei Heilig Geist Jülich 

Kirchliche Nachrichten
Gottesdienstordnung  

der katholischen Pfarrgemeinden 
St. Cäcilia Niederzier, St. Josef Huchem-Stammeln,  

St. Martin Oberzier, St. Thomas von Canterbury Ellen 
und St. Antonius Hambach 

Öffnungszeiten des Zentralpfarrbüros in Niederzier 
Niederzier, Am Grauen Stein 8a, Tel. 1577  
Mo., Di, Mi. und Fr. 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstagnachmittag 15.00 – 17.00 Uhr 

Die Pfarrbüro Außenstellen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. 

Samstag, 10. April 2021  
Ham   18:30 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 11. April 2021 – 2. Sonntag der Osterzeit oder Sonntag 
der Göttlichen Barmherzigkeit (Weißer Sonntag) 
Nz      11:00 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 13. April 2021 – Hl. Martin I.  
Ham   09:00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 14. April 2021  
Oz      09:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 15. April 2021  
Nz      09:00 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 16. April 2021 
Oz      10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 17. April 2021 
Oz      17:00 Uhr Sonntagvorabendmesse 
Ham   18:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
Sonntag, 18. April 2021 – 3. Sonntag der Osterzeit  
Nz      11:00 Uhr Hl. Messe mit stiller Kommunion 
Dienstag, 20. April 2021  
Ham   09:00 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 21. April 2021 – Hl. Konrad von Parzham, Hl. Anselm  
Oz      09:00 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag, 22. April 2021  
Nz      09:00 Uhr Hl. Messe 
Freitag, 23. April 2021 – Hl. Adalbert 
Oz      10:30 Uhr Hl. Messe in der Wohnanlage Sophienhof 
Samstag, 24. April 2021 – Hl. Fidelis von Sigmaringen – Kollekte 
für das päpstliche Werk für geistliche Berufe 
Ham   18:30 Uhr Sonntagsvorabendmesse 
Sonntag, 25. April 2021 – 4. Sonntag der Osterzeit – Hl. Evangelisten 
Markus – Kollekte für das päpstliche Werk für geistliche Berufe 
Nz      11:00 Uhr Hl. Messe mit stiller Kommunion 
Austeilung der Krankenkommunion in der GdG Merzenich-Niederzier 
Wer gerne die Krankenkommunion empfangen möchte, melde sich 
bitte telefonisch im Pfarrbüro in Niederzier unter 02428/1577 oder im 
Pfarrbüro Merzenich unter 02421/33770 an. 
Schließung der Pfarrkirche in Huchem-Stammeln! 
Aufgrund Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche St. Josef in Huchem-
Stammeln werden wir nach dem Gottesdienst am Ostermontag, den 5. 
April 2021, zunächst die Kirche in Huchem-Stammeln auf unbe- 
stimmte Zeit schließen. Grund hierfür sind die Sanierungsarbeiten zur 
Behebung von Feuchtigkeitsschäden an unserer Kirche. Die Orgel 
muss in dieser Zeit abgedeckt und eingepackt werden und auch die 
Bänke müssen innerhalb der Kirche verschoben und gelagert werden. 
Also kurz gesagt, unsere Kirche wird in dieser Zeit zu einer Baustelle 
und deshalb hat der Kirchenvorstand beschlossen, die Kirche für die 
Zeit der Sanierung zu schließen. Voraussichtlich bis August 2021 
werden alle Gottesdienste, die in dieser Kirche stattfinden sollten, ver-
legt. Auch die geplanten Messintentionen können wir, Ihrem Einver-
ständnis vorausgesetzt, in den anderen Pfarrkirchen lesen lassen. Bei 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Niederzier. Für 

Samstag, 10. April 2021    Vorabend zum Barmherzigkeitssonntag 
17:30 Uhr                          Hl. Messe (Pfr. Frisch) 
Samstag, 24. April 2021    Vorabend zum 4. Sonntag der Osterzeit 
                                          Kollekte für das Päpstliche Werk für  
                                          geistliche Berufe 
17:30 Uhr                          Wort-Gottes-Feier 
Es ist eine Sitzordnung festgelegt, welche die Abstandsregeln beachtet. 
Maximal können 30 Personen teilnehmen. Singen ist leider nicht 
erlaubt und während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche ist das 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes Pflicht. Die Gottes-
dienstbesucher werden in einer Liste registriert.  

Sanitär- und Heizungstechnik 
Hambacher Str. 7· 52382 Niederzier 
Telefon (0 24 28) 35 61-3198
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Theatergruppe 95. e. V. Niederzier 
Vereinsinformation! 

Liebe Vereinsmitglieder! 
Die Corona Pandemie setzt uns allen sehr zu, nichts ist derzeit möglich! 
Wie Ihr wisst, steht dieses Jahr noch die Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahl des Vorstands an. 
Leider können wir dazu noch keinen Termin in der jetzigen Lage 
nennen. 
Sobald es wieder einigermaßen möglich ist, wird der Vorstand einen 
Termin bekanntgeben. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, alles Gute und bleibt gesund 
in diesen schwierigen Zeiten. 
Mit freundlichen Theatergrüßen 
Der Vorstand

Vereinsnachrichten

JEAN GREGOR MAXRATH 
PIA MAXRATH 

Rechtsanwälte 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Sozial-, Arbeits-, Miet-, Erbschafts-, Verkehrsrecht 

Wilhelmstr. 24 · 53111 Bonn · Tel. 02 28 / 65 51 00 · Fax 63 78 45 
Privat: Niederzier · Hochheimstraße 39 ·  Telefon 0 24 28 / 35 68 
E-Mail: maxrath@maxrath.de · Internet: http://www.maxrath.de 

Erfahrungsbericht einer Hospizbegleiterin  
des Ambulanten Caritas-Hospizdienstes Düren 

Durch einen Seniorenlotsenkurs 
habe ich den Weg zur Hospizarbeit 
gefunden. Die Kursleitung stellte 
uns das Ehrenamt vor. Ich fand es 
beeindruckend, was sie alles dazu 
erzählten konnte. Sie hatte mich 
sehr neugierig gemacht und ich 
spürte, dass mich dieses Thema 
tiefer berührte. 
Genau so etwas wollte ich auch 
machen - Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase zur Seite stehen, mit 
Ihnen die letzte Wegstrecke nach 

Ihren ureigensten Vorstellungen so gut wie möglich gestalten. 
Als ich dann sonntags beim Frühstücken in der Zeitung von dem Ange-
bot einen Befähigungskurs in Düren mitmachen zu können, las, wusste 
ich, da willst du dich anmelden. 
Das Vorgespräch mit den Koordinatorinnen bestärkte meine Entschei-
dung, nahm mir die letzten Unsicherheiten und ich wollte unbedingt 
diesen Weg mit anderen Interessierten zusammen gehen. 
Im November 2019 startete dann unser Kurs zum/r Hospizbegleiter*in 
beim Ambulanter Caritas-Hospizdienst Düren. 
Ich durfte so viele gleichgesinnten Menschen kennenlernen und die 
Gruppenabende waren und sind jedes Mal spannend und oftmals sehr 
persönlich. Ich lerne mich durch diese Abende immer wieder anders 
und auch neu kennen. 
Meine erste Hospizbegleitung in der Praktikumsphase war leider nur 
von kurzer Dauer, aber dafür sehr intensiv und erfahrungsreich. Ich 
hatte zwei sehr stille und warmherzige Besuche bei meiner Dame, die 
das Schweigen in der Zweisamkeit bevorzugte. Diese Besuche waren 
für mich persönlich ein großes Geschenk und eine Bereicherung, denn 
ich durfte erspüren, dass man einen Menschen auch ein Stück schwei-
gend begleiten kann und ihm dadurch das Gefühl schenken, dass er 
nicht alleine ist. 
Zurzeit begleite ich eine nette Dame im Alter von 92 Jahren. Mit ihr 
erlebe ich genau das Gegenteil, denn wir kommunizieren sehr viel und 
sehr bunt, da sie demenziell verändert ist. 
Ich bin bis heute sehr froh und zufrieden, dass ich diesen Schritt 
gegangen bin, denn es bereichert mein Leben immens. 
(Erfahrungsbericht von Nicole Stollenwerk – ehrenamtliche Hospizbe-
gleiterin) 
Information: 
Ambulanten Caritas-Hospizdienstes Düren 
Koordination: D. Amthor, T. L. Quast 
Kurfürstenstraße 10-12, Eingang: Bonner Straße 34 
52351 Düren, Tel: 02421 481 84, hospizdienst@caritas-dn.de, 
https://www.caritasverband-dueren.de/angebote-beratung/hospiz-
dienst 

KG Frohsinn 1978 Oberzier e. V. 
4 x 11 Jahre Männergarde 

In dieser Session 2021 / 2022 feiert die Männergarde der KG Frohsinn 
1978 Oberzier e. V. ihr 44-jähriges Bestehen. 
Wir hoffen, dies im kommenden Jahr 2022 gebührend feiern zu 
können. 
Mit großer Freude haben wir vernommen, dass uns das Team vom  
Tripolis Grill in Oberzier, unser Stammquartier, zur Unterstützung für 
dieses Jubiläum eine großzügige Spende in Höhe von 500,- Euro  
zukommen läßt. 
Die Überreichung fand bereits im Imbiß Tripolis statt. 
Hierzu möchten wir uns herzlichst bedanken und freuen uns, dass wir 
im nächsten Jahr mit Freunden, Bekannten, mit den Einwohnern von 
Oberzier und befreundeten Karnevalsgesellschaften dieses Fest feiern 
können. 
Der Kommandant der Männergarde 
Thomas Kruth 
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können Futterbeihilfen für ihre Haustiere erhalten. Voraussetzung hier-
für ist die Bescheinigung des Arbeitgebers oder ggf die Kontoauszüge 
der letzten 3 Monate. 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter: 
015776810046 – auch über Whats App – unter Angabe des Vor- und 
Zunamens sowie der Adressdaten und Telefonnummer. 
Tierfreunde, die noch Futter spenden möchten, melden sich bitte bis 
zum 18. April unter: 
02461 342209 (evtl AB) oder unter 015776810046 
Benötigt wird hauptsächlich Katzennassfutter 
Wer lieber Geld spenden möchte: 
SAMT e.V. Jülich 
IBAN: DE 39 3955 0110 1200 1023 23 
Sparkasse Düren 
Die SAMTpfoten freuen sich sehr, auch im Frühjahr 2021 wieder eine 
kostenlose Futterabgabe machen zu können. 
SAMT e.V. Jülich 
Der Vorstand 

SAMT e. V. Jülich - Linnich, Niederzier,  
Aldenhoven, Titz, Inden, www.s-a-m-t.de 

Auch in diesen schwierigen Zeiten versuchen wir, der Tierschutzverein 
SAMT e. V. Jülich, unsere Hilfen für bedürftige Tierhalter aufrechtzuer-
halten.  
So werden wir am 21. April wieder Pakete mit Tierfutter packen und 
diese zwischen dem 22. und 24. April ausliefern. 
Wer SGB II- / SGB XII – oder Wohngeldempfänger ist und ein – oder 
mehrere  Haustiere hat, kann sich in der Zeit vom 6. bis 18. April bei 
SAMT e.V. Jülich anmelden. 
NEU: Auch TierhalterInnen, die in Kurzarbeit oder wegen anderer corona-
bedingter Maßnahmen über ein sehr begrenztes Einkommen verfügen, 




